
 

 

 

Bebauungsplan Nr. N111 

„Erweiterung Gewerbegebiet südlich der Voltstraße“ 
 

 

 

 

Z U S A M M E N F A S S U N G  

D E R   

F R Ü H Z E I T I G E N  B E T E I L I G U N G  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F R Ü H Z E I T I G E  B E T E I L I G U N G :   

2 1 . 0 2 . 2 0 2 0  B I S  2 3 . 0 3 . 2 0 2 0   

 

Magistrat der Stadt Hattersheim am Main 
Referat I/5 Bauen, Planen, Umwelt 

Sarceller Straße 1 
65795 Hattersheim am Main 

 
Stand: 09.06.2020  



B e b a u u n g s p l a n  N r .  N 1 1 1  

„ E r w e i t e r u n g  G e w e r b e g e b i e t  s ü d l i c h  

 d e r  V o l t a s t r a ß e “     

A b w ä g u n g  g e m .  §  1  A b s .  7  B a u G B  –  F r ü h z e i t i g e  B e t e i l i g u n g  S e i t e  2  v o n  4 0  

INHALTSVERZEICHNIS 
 

1. Vorbemerkung ............................................................................................................ 3 

I. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie  
der Nachbarkommunen ......................................................................................... 3 

II. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ............................................................... 4 

2. Beteiligung der Behörden, der Nachbarkommunen und der Öffentlichkeit ........... 5 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange  
gem. § 4 Abs. 1 BauGB ......................................................................................... 5 

II. Beteiligung der Nachbarkommunen gemäß § 2 (2) BauGB ..................................33 

III. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB .............................33 

IV. Änderungen im Bebauungsplan............................................................................39 



B e b a u u n g s p l a n  N r .  N 1 1 1  

„ E r w e i t e r u n g  G e w e r b e g e b i e t  s ü d l i c h  

 d e r  V o l t a s t r a ß e “     

 

A b w ä g u n g  g e m .  §  1  ( 6 )  B a u G B  –  F r ü h z e i t i g e  B e t e i l i g u n g  S e i t e  3  v o n  4 0  

1. Vorbemerkung 
 

I. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
sowie der Nachbarkommunen  

Mit Schreiben vom 19.02.2020 wurden die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, sowie der Nachbarkommunen, gemäß § 2 Abs. 2 BauGB, zum 
Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. N111 „Erweiterung Gewerbegebiet südlich der Voltstra-
ße“ eingeholt. Insgesamt wurden 48 Stellen beteiligt, von denen die im Folgenden aufgeführ-
ten 25 Stellen nicht geantwortet haben:  

- Gleichstellungsstelle Hattresheim 

- Evangelische Kirchengemeinde Hattersheim 

- Gemeindevorstand der Gemeinde Kriftel 

- Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz 

- Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main 

- Katholische Kirchengemeinde Hattersheim am Main 

- Kreisausschuss des MTK Jugendamt 

- Kreisausschuss des MTK Gesundheitsamt 

- Magistrat der Stadt Flörsheim am Main 

- Magistrat der Stadt Frankfurt a.M. Stadtplanungsamt 

- Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft 

- RWE Westfalen-Weser-Ems 

- Syna GmbH 

- Verband Hessischer Fischer 

- Wanderverband Hessen e.V. 

- Wehrbereichsverwaltung IV 

- Westnetz 

- Botanische Vereinigung f. Naturschutz Hessen e.V. 

- BUND LV Hessen e.V. 

- Hessisches Landeskriminalamt  

- Landesjagdverband Hessen e.V. 

- Landrat des Main - Taunus – Kreises Straßenverkehrsamt 

- Magistrat der Stadt Raunheim 

- Naturschutzbund Deutschland Hessen e.V. 

- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Hessen e.V. 

Bei den 23 Antworten haben 9 Beteiligte mitgeteilt, dass sie keine Anregungen, Bedenken 
oder Hinweise zu der beabsichtigten Planung haben. Dabei handelt es sich um:  

- Stadt Kelsterbach 

- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistung der Bundeswehr 

- Regionalpark RheinMain Pilot GmbH 

- PLEDOC 

- DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 

- Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main 
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- Amt für Bodenmanagement Limburg a. d. Lahn 

- Landesamt für Denkmalpflege Hessen 

- Deutsche Bahn AG 

 

II. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

In der Zeit vom 21.02.2020 bis 23.03.2020 wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt. Im Rahmen der Frist gingen Stellungnahmen 
von drei Einwendern ein.  
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2. Beteiligung der Behörden, der Nachbarkommunen und 
der Öffentlichkeit  

Bedenken und Anregungen, die während der Beteiligungsfrist eingegangen sind, sowie im 
Einzelnen die vorgesehene Beschlussempfehlung hierzu. 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB  

T 1 Fraport AG  

 Schreiben vom 25.02.2020  

 Folgende Anregungen und Bedenken 
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes: 

1. Das in Frage stehende Bebauungs-
gebiet liegt innerhalb der Bauhöhen-
beschränkung des Bauschutzberei-
ches gemäß § 12 Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG). Das Gebiet liegt außerhalb 
der Anflugsektoren im Umkreis von 
1,5 Kilometer bis 4 Kilometer Halb-
messer um den Flughafenbezugs-
punkt 3. Die zulässige Höhe inner-
halb dieses Umkreises beträgt 25 
Meter (Höhe bezogen auf den Flug-
hafenbezugspunkt 3 von 100 müNN). 

 Die Zustimmung der Luftfahrtbehörde 
ist erforderlich, wenn die Bauwerke 
die genannte Begrenzung überschrei-
ten sollen. Sofern die zulässigen Hö-
hen nicht überschritten werden, be-
stehen gegen die angestrebte Nut-
zung hinsichtlich der uneingeschränk-
ten Anfliegbarkeit und der Hindernis-
freiheit des Verkehrsflughafens 
Frankfurt/Main keine Bedenken 

 
 

1. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 2. Im Übrigen liegt das Plangebiet au-
ßerhalb des Lärmschutzbereichs, der 
gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 des Geset-
zes zum Schutz gegen Fluglärm 
durch die Verordnung über die Fest-
setzung des Lärmschutzbereichs für 
den Verkehrsflughafen Frankfurt Main 
vom 30.09.2011 (GVBI 2011, 438) 
festgesetzt wurde., und außerhalb 
des im Regionalen Flächennutzungs-
plan vom 17.10.2011 (StAnz 2011, 
1311) ausgewiesenen, den Verkehrs-
flughafen Frankfurt Main umgeben-
den Siedlungsbeschränkungen, in 
dem die Ausweisung neuer Wohn-
bauflächen und Mischgebieten im 
Rahmen der Bauleitplanung nicht zu-

2. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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lässig ist. 

   

T 2 HessenForst, Forstamt Groß-Gerau  

 Schreiben vom 09.03.2020  

 Folgende Anregungen und Bedenken 
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes: 

 

 

 1. Der Geltungsbereich des im Betreff 
genannten Bebauungsplans grenzt 
im Südosten an bestehende Waldflä-
chen an. Wie von Ihnen unter Punkt 
5.8 der Begründung beschrieben, 
besteht die Notwendigkeit eines an-
gemessenen Abstandes zwischen 
Wald und Bebauung. Aufgrund der 
Gefährdung durch umstürzende 
Bäume sollte hier jedoch als Abstand 
die maximale Baumhöhe und nicht 
die mittlere gewählt werden. Unter 
Punkt 5.2 weisen Sie eine Baumhöhe 
von ca. 30 m auf. In Anbetracht der 
Tatsache, dass die Bäume im Laufe 
ihres Lebens noch an Höhe dazuge-
winnen werden, sollte ein Schutzab-
stand von 35 m gewählt werden. 

1. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

Begründung / Erläuterung: 

Ein Abstand von 30 m zwischen südli-
cher Baugrenze und dem bestehenden 
Wald wird weiterhin für ausreichend 
erachtet. Die Festsetzung wird aus 
dem benachbarten Bestandsbebau-
ungsplan N 83.1 übernommen. Für die 
Umsetzung des Bebauungsplanes ist 
zudem aufgrund des Vorhabens eine 
entsprechende Ausdehnung der Bau-
grenzen erforderlich. Dabei handelt es 
sich um eine reine gewerbliche Nut-
zung, also Räume, welche nicht über-
wiegend dem Aufenthalt von Men-
schen dienen – weder innerhalb noch 
außerhalb des geplanten Gebäudes. 
Das konkret geplante Gebäude sieht 
überdies entlang der Südseite  keine 
bzw. lediglich untergeordnete Gebäu-
deöffnungen in Form von Notausgän-
gen vor. Aufgrund der konkret geplan-
ten Nutzung im südlichen Grund-
stücksbereich – hier befinden sich ein 
Notausgang sowie eine Feuerwehrum-
fahrt sind darüber hinaus keine we-
sentlichen Gefahren für Menschen zu 
erwarten. Gleichwohl wird in den Be-
bauungsplan ein Hinweis zum vorhan-
denen Waldabstand aufgenommen.  

   

T 3 Kampfmittelräumdienst Dezernat | 18 1.  

 Schreiben vom 09.03.2020  2.  

 Folgende Anregungen und Bedenken 
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes: 

3.  

 1. die Auswertung der beim Kampfmit-
telräumdienst vorliegenden Kriegs-
luftbilder hat ergeben, dass sich das 
im Lageplan näher bezeichnete Ge-
lände in einem Bombenabwurfgebiet 
befindet. Vom Vorhandensein von 
Kampfmitteln auf solchen Flächen 

1. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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muss grundsätzlich ausgegangen 
werden. In den Bereichen, in denen 
durch Nachkriegsbebauungen bereits 
bodeneingreifende Baumaßnahmen 
bis zu einer Tiefe von mind. 5 Metern 
durchgeführt wurden sind keine 
Kampfmittelräummaßnahmen not-
wendig. 

 2. Bei allen anderen Flächen ist eine 
systematische Überprüfung (Sondie-
ren auf Kampfmittel) vor Beginn der 
geplanten Abbrucharbeiten, Bauar-
beiten und Baugrunduntersuchungen 
auf den Grundstücksflächen bis in ei-
ner Tiefe von 5 Meter (ab GOK IIWK) 
erforderlich, auf denen bodeneingrei-
fende Maßnahmen stattfinden. Hier-
bei soll grundsätzlich eine EDV-
gestützte Datenaufnahme erfolgen. 

2. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 3. Sofern die Fläche nicht sondierfähig 
sein sollte (z.B. wg. Auffüllungen, 
Versiegelungen oder sonstigen mag-
netischen Anomalien), sind aus Si-
cherheitsgründen weitere Kampfmit-
telräummaßnahmen vor bodenein-
greifenden Bauarbeiten erforderlich. 
Es ist dann notwendig, einen evtl. 
vorgesehenen Baugrubenverbau 
(Spundwand, Berliner Verbau usw.) 
durch Sondierungsbohrungen in der 
Verbauachse abzusichern. 

3. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 4. Sofern eine sondierfähige Messebe-
ne vorliegt, sollen die Erdaushubar-
beiten mit einer Flächensondierung 
begleitet werden. Zu Ihrer eigenen 
Sicherheit sollten Sie sich bescheini-
gen lassen, dass die Kampfmittel-
räumungsarbeiten nach dem neues-
ten Stand der Technik durchgeführt 
wurden. Der Bescheinigung ist ein 
Lageplan beizufügen, auf dem die 
untersuchten Flächen dokumentiert 
sind. Weiterhin ist das verwendete 
Detektionsverfahren anzugeben. 

4. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 5. Für die Dokumentation der Räumda-
ten beim Kampfmittelräumdienst des 
Landes Hessen wurde das Daten-
modul KMIS-R entwickelt. Wir bitten 
Sie, bei der Beauftragung des Dienst-
leisters auf die Verwendung des Da-
tenmoduls KMIS-R hinzuweisen. 

5. Der Anregung wird gefolgt. Es wird ein 
Hinweis zu Kampfmitteln in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 
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Hierfür ist es erforderlich, dass die 
überprüften und geräumten Flächen 
örtlich mit den Gauß/Krüger Koordi-
naten eingemessen werden. Wir bit-
ten Sie nach Abschluss der Arbeiten 
um Übersendung des Lageplans und 
der KMIS-R-Datei, welche Sie durch 
die von Ihnen beauftragte Fachfirma 
erhalten. Das Datenmodul KMIS-R 
können Sie kostenlos von der nach-
stehenden Internetseite des Kampf-
mittelräumdienstes downloaden: 
http://www.rp-darmstadt.hessen.de 
(Sicherheit und Ordnung, Gefahren-
abwehr, Kampfmittelräumdienst) 
Teilbereiche wurden bereits über-
prüft. Die untersuchten Flächen (Tie-
fenangaben in Meter) sind im beilie-
genden Lageplan grün dargestellt. 
Die Daten der überprüften Flächen 
mit den angegebenen Freigabetiefen 
wurden von den ausführenden ge-
werblichen Kampfmittelräumfirmen 
an den KMRD übermittelt und in das 
KMIS System ohne Vor-Ort-
Kontrollen übertragen. Die Kosten für 
die Kampfmittelräumung (Aufsuchen, 
Bergen, Zwischenlagern) sind vom 
Antragsteller/Antragstellerin, Interes-
senten/Interessentin oder sonstigen 
Berechtigten (z.B. Eigentü-
mer/Eigentümerin, Inves-
tor/Investorin) zu tragen. Die genann-
ten Arbeiten sind daher von diesen 
selbst bei einer Fachfirma in Auftrag 
zu geben und zu bezahlen. Für die 
Dokumentation der durchgeführten 
Kampfmittelräumung werden die ört-
lichen Gauß/Krüger-Koordinaten be-
nötigt. Bei der Angebotseinholung 
oder der Beauftragung einer Fachfir-
ma bitte ich immer das v. g. Akten-
zeichen anzugeben und eine Kopie 
dieser Stellungnahme beizufügen. 
Als Anlage übersende ich Ihnen die 
Allgemeinen Bestimmungen für die 
Kampfmittelräumung im Lande Hes-
sen. Da Kampfmittelräumarbeiten im 
Voraus schwer zu berechnen sind, 
halte ich die Abrechnung der Leis-
tungen nach tatsächlichem Aufwand 
für unumgänglich. Dies ist in jedem 
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Falle Voraussetzung für eine positive 
Rechnungsprüfung zum Zwecke der 
Kostenerstattung durch den Bund 
gem. Nr. 3. der Allgemeinen Bestim-
mungen für die Kampfmittelräumung. 
Eine Kopie des Auftrages bitte ich mir 
zur Kenntnisnahme zuzusenden. Den 
Abtransport - ggf. auch die Entschär-
fung - und die Vernichtung der ge-
fundenen Kampfmittel wird das Land 
Hessen -Kampfmittelräumdienst- wei-
terhin auf eigene Kosten überneh-
men. Sie werden gebeten, diese Stel-
lungnahme in allen Schritten des 
Bauleit - bzw. Planfeststellungsver-
fahrens zu verwenden, sofern sich 
keine wesentlichen Flächenänderun-
gen ergeben. 

 

Anlagen:  

- Bauaushubsüberwachung und Bau-
begleitende Kampfmittelräumung 
Theorie und Wirklichkeit, Verantwort-
lichkeiten 

- Allgemeine Bestimmungen für die 
Kampfmittelräumung im Land Hessen 

   

T 4 Hessenwasser GmbH & Co. KG  

 Schreiben vom 09.03.2020  

 Folgende Anregungen und Bedenken 
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes: 
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 1. Mit Ihrem Schreiben vom 21.02.2020 
baten Sie die Hessenwasser GmbH 
& Co. KG um Stellungnahme zu o.g. 
Betreff. Wir können Ihnen dazu mitt-
teilen, dass der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. N 111 „Erweite-
rung Gewerbegebiet südlich der Vol-
tastraße“ außerhalb von Wasser-
schutzgebieten unserer Wasserwer-
ke liegt. Rohrleitungen und Anlagetei-
le befinden sich nicht im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans. 

1. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen 

Begründung / Erläuterung: 

Im Bebauungsplan wird eine Festset-
zung zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser innerhalb der festge-
setzten privaten Grünfläche getroffen.  

 2. Allerdings ist Hessenwasser eigen-
tumsrechtlich hinsichtlich eines eige-
nen Flurstückes betroffen, das zu be-
rücksichtigen ist.  
Grundstücksangelegenheiten, Lei-
tungs- und Anlagenrechte Hessen-
wasser ist bezüglich der im Plan ge-
kennzeichneten Fläche zum o.g. 
Sachverhalt mit dem hessenwasser-
eigenen Grundstück Gemarkung Hat-
tersheim, Flur 15, Flurstück 164/37 
betroffen. Leitungs- oder sonstige 
Anlagenrechte sind nicht vorhanden. 
Bei Fragen hierzu bzw. zur Abstim-
mung sind Ihre diesbezüglichen An-
sprechpartner: Herr Dionysius: Tel.: 
069 / 25490-2337 (Eigentum) und 
Frau Landau: Tel.: 069 / 25490-2205 
(Anlagenrecht) Für Fragen stehen wir 
gerne zur Verfügung 

2. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

   

T 5 AbwasserVerband Main-Taunus  

 Schreiben vom 02.03.2020   

 Es wurden keine Anregungen und Be-
denken vorgetragen. 

 

 1. Der Abwasserverband Main-Taunus 
nimmt zum Vorentwurf des oben ge-
nannten Bebauungsplanes der Stadt 
Hattersheim am Main wie folgt Stel-
lung: 

1. Der Abwasserverband Main-
Taunus unterhält innerhalb des Pla-
nungsbereiches sowie in unmittelba-
rer Nähe keine Bauwerke oder 
Sammler der überörtlichen Abwas-
serentsorgung. Zurzeit sind hier auch 
keine Änderungen vorgesehen. Sei-
tens des Abwasserverbandes Main-

1. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Taunus sind derzeit keine Neubau-
maßnahmen von Abwasseranlagen 
(Neubau bzw. Verlegung von Abwas-
sersammlern etc.) im Planungsbe-
reich geplant. 

 2. Das Plangebiet mit einer Flächen-
größe von rund 1,0 ha ist in der zu-
letzt im Jahr 2012 aktualisierten 
Schmutzfrachtberechnung (SMUSI) 
für die Abwassergruppe (AWG) Hat-
tersheim des Abwasserverbandes 
Main-Taunus hinsichtlich der zu ent-
wässernden kanalisierten Fläche im 
Prognose-Zustand (ca. 2020) bereits 
berücksichtigt worden, jedoch gemäß 
dem damaligen Kenntnisstand noch 
als Wohnbaufläche und nicht als 
Gewerbegebietsfläche. 

2. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 3. Das Plangebiet muss hinsichtlich der 
geplanten Entwässerung der zukünf-
tig bebauten bzw. versiegelten und 
kanalisierten Fläche des Gewerbe-
gebietes gemäß dem Entwässe-
rungskonzept bei der nächsten Aktu-
alisierung der Schmutzfrachtberech-
nung, die voraussichtlich wieder in 
ca. 2 Jahren erfolgt, für den neuen 
Prognose-Zustand (ca. 2030) ent-
sprechen berücksichtigt werden. 

3. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 4. Die vorhandene Entwässerung der 
bereits kanalisierten Flächen in un-
mittelbarer Nähe zum Planungsbe-
reich sowie die geplante Entwässe-
rung der zukünftig zusätzlich kanali-
sierten Flächen erfolgt gemäß der 
vorliegenden Schmutzfrachtberech-
nung im Mischsystem. Die Ableitung 
des Schmutzwasser- und Nieder-
schlagwasserabflusses erfolgt über 
die bestehende Ortskanalisation 
(Mischwasserkanal) der Stadt Hat-
tersheim zur Regenentlastungsanla-
ge „B14 Regenüberlaufbecken (RÜB) 
Hattersheim“ des Abwasserverban-
des Main-Taunus und von dort über 
die weiterführenden Abwasseranla-
gen des Abwasserverbandes sowie 
der Stadt Frankfurt zur Abwasserrei-
nigungsanlage (ARA) Sindlingen der 
Stadt Frankfurt am Main. 

4. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 5. Laut der Begründung zum Bebau- 5. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
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ungsplanvorentwurf soll die Entwäs-
serung des Plangebietes, soweit 
nicht auf den entsprechenden 
Grundstücken versickert werden 
kann, im Mischsystem mit Anschluss 
an den bestehenden Hauptsammler 
der Stadtwerke Hattersheim am Main 
(ehemaliger verbandseigner „Ablei-
tungskanal Gebiet C“) erfolgen. 

nommen. 

 6. Laut der aktuellen Schmutzfrachtbe-
rechnung von 2012 erfüllen alle Re-
genentlastungsanlagen der Stadt 
Hattersheim am Main und des Ab-
wasserverbandes Main-Taunus im 
IST-Zustand (2009) und im Progno-
se-Zustand (2020) bisher die gesetz-
lichen Anforderungen bezüglich der 
zulässigen Entlastungskenngrößen 
gemäß dem sogenannten SMUSI-
Erlass. Das Entwässerungssystem ist 
insgesamt und bei den einzelnen 
Entlastungsanlagen sowohl im IST-
Zustand als auch in der Prognose 
(2020) abwasserabgabefrei. 

6. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 7. Seitens des Abwasserverbandes 
Main-Taunus sind vor allem die Aus-
wirkungen der Planung auf die 
Schutzgüter Wasser und Boden von 
Belang. Die Vorgaben in den pla-
nungs- und bauordnungsrechtlichen 
Festsetzungen und Hinweisen zur 
Minimierung der Eingriffe auf den 
Boden und den Wasserhaushalt wie 
z.B.: 
Versickerung von anfallendem Nie-
derschlagswasser auf privater Grün-
fläche bzw. auf den Baugrundstücken 
Sammlung bzw. Rückhaltung von an-
fallendem unbelastetem Nieder-
schlagswasser und zeitverzögerte 
Ableitung in die Kanalisation  
Befestigung von PKW-Stellplätzen, 
ihren Zufahrten, Wegen und sonsti-
gen befestigten Grundstücksfreiflä-
chen mit wasserdurchlässigen bzw. 
versickerungsfähigen Materialien auf 
wasserdurchlässigem Unterbau 
Extensive Begrünung von Dachflä-
chen 
Werden vom Abwasserverband 
Main-Taunus ausdrücklich begrüßt. 

7. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 

Die Festsetzung einer Dachbegrünung 
kann aufgrund technischer Anforde-
rungen nicht aufrechterhalten werden. 
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 8. Hinsichtlich der Rückhaltung von 
anfallendem Niederschlagswasser in 
Zisternen empfiehlt der Abwasser-
verband Main-Taunus grundsätzlich:  
50 % des Zisternenvolumens zur Ab-
flussverzögerung und somit zur Min-
derung von Hochwasser- bzw. Ab-
flussspitzen (Anschluss einer klein-
dimensionierten Ablaufleitung an die 
Entwässerung) und  
- 50 % des Zisternenvolumens für die 
Brauchwassernutzung bzw. zur Gar-
tenbewässerung bereitzustellen. 
Dadurch soll gewährleistet werden, 
dass sich unmittelbar nach einem 
Regenereignis 50 % des Zisternen-
volumens selbstständig entleeren 
und damit für ein darauffolgendes 
Regenereignis wieder als Rückhalte-
volumen zur Ablaufverzögerung und 
Minderung von Hochwasser- bzw. 
Abflussspitzen zur Verfügung stehen.  

8. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 9. Vom Abwasserverband Main-Taunus 
zu unterhaltende Oberflächengewäs-
ser sind im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes sowie unmittelbarer 
Nähe nicht vorhanden. Der Abwas-
serverband Main-Taunus ist für die 
Gewässerunterhaltung des östlich 
des Plangebietes verlaufenden 
Schwarzbaches zuständig.  

9. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 10. Laut dem im Auftrag des Abwasser-
verbandes Main-Taunus erstellten 
„Hochwasserschutzkonzept HWSK) 
für das Einzugsgebiet des Schwarz-
baches“ sowie dem durch das Land 
Hessen rechtskräftig festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet des 
Schwarzbaches, liegt das Plangebiet 
nicht im Hochwassergefahrenbereich 
bzw. im Überschwemmungsgebiet 
des Schwarzbaches bei einem 100-
jährlichem Hochwasserereignis (HQ 
100). Auch laut dem vom Land Hes-
sen aufgestellten „Hochwasserrisi-
komanagementplan Schwarzbach“ 
liegt das Plangebiet nicht im Über-
schwemmungsgebiet bzw. Hochwas-
sergefahrenbereich bei einem 100-
jährlichen Hochwasserereignis 
(HQ100) sowie einem extremen 
Hochwasser (HQextrem).  

10. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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T 6 Polizeipräsidium Westhessen  

 Schreiben vom 17.03.2020   

 Folgende Anregungen und Bedenken 
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes: 

 

 1. Nach der mir vorliegeden aktuellen 
Kriminalstatistik sind im umliegenden 
Planungsbereich Einbrüche zu ver-
zeichnen gewesen. Aufgrund der Be-
bauungsplanung sind Aspekte der 
Städtebaulichen Kriminalprävention 
hier nicht relevant. In Abhängigkeit 
einer Risikobewertung vom Server-
Park besteht das Angebot an den 
Bauherrn, eine kostenlose Beratung 
der Kriminalpolizeilichen Beratungs-
stelle in Anspruch zu nehmen. Der 
Einbau von Sicherungstechnik ist 
dann besonders preiswert, wenn er 
bereits in der Planungsphase einkal-
kuliert wird. An leicht zugänglichen 
Gebäudeteilen, wie Türen und Fens-
ter im Erdgeschoss oder Kellerbe-
reich, wird generell die Verwendung 
von geprüften einbruchshemmenden 
Elementen nach der DIN 1627 emp-
fohlen, die einer erhöhten mechani-
schen Beanspruchung standhalten. 
Auch Empfehlungen für Überfall- und 
Einbruchsmeldeanlagen, Zutrittsan-
lagen sowie Videoüberwachungsan-
lagen werden gemacht. 

1. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

   

T 7 Kreisausschuss des Main-Taunus-
Kreises, Amt für Bauen und Umwelt 

 

 Schreiben vom 16.03.2020  

 Folgende Anregungen und Bedenken 
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes: 

 

 1. Das Bauvorhaben liegt in einem Be-
reich, in dem Bodendenkmäler be-
kannt sind, daher sind vor Ausfüh-
rung der Arbeiten archäologische 
Probegrabungen bzw. eine archäolo-
gische Begleitung der Bodeneingriffe 
erforderlich. Zur Abstimmung der 
Vorgehensweise ist rechtzeitig Kon-
takt mit dem zuständigen Bezirksar-
chäologen aufzunehmen. 

1. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 

Aufgrund von Kenntnissen über Bo-
dendenkmäler im Umfeld des Plange-
bietes wurden bereits Voruntersuchun-
gen zu potentiellen Vorkommen von 
Bodendenkmälern im Plangebiet 
durchgeführt. Dabei wurden anhand 
einer Magnetometerprospektion meh-
rere Anomalien im Untergrund ent-
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deckt, welche auf Grubenfelder und Li-
neamente / Gräben schließen lassen. 

Diese Erkenntnisse führen zum Erfor-
dernis vertiefender örtlicher Untersu-
chungen. Daher werden derzeit denk-
malschutzbezogene Bodenerkundun-
gen durchgeführt. Die Ergebnisse wer-
den im weiteren Verfahren ergänzt. 

 2. Naturschutz: Die Unterlagen sind 
noch nicht vollständig. Darauf wird 
auch im Umweltbericht hingewiesen. 
Der Fachbeitrag „Naturschutz“ steht 
noch aus, inklusive der Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung nach der 
Kompensationsverordnung (S. 22 
des Umweltberichtes). Aus den Un-
terlagen geht noch nicht hervor, wel-
che Ausgleichsmaßnahmen vorge-
sehen sind. Eine Artenschutzunter-
suchung steht ebenfalls noch aus (S. 
23 des Umweltberichtes). Vorsorglich 
weisen wir darauf hin, dass potentiel-
le Ausgleichsflächen hinsichtlich ihrer 
Eignung auch auf artenschutzfachli-
che Belange geprüft werden müssen. 
Aus den genannten Gründen ist eine 
Beurteilung der Planung nur einge-
schränkt möglich. Faunistische Un-
tersuchungen von 2015 und 2018 
liegen bereits vor. Insbesondere die 
Baumhöhlen der Baumreihe müssten 
unseres Erachtens in diesem Früh-
jahr/Sommer nochmals untersucht 
werden, da sich gerade bei Baum-
höhlen die Nutzung als Lebensstätte 
schnell ändern kann. Vorbehaltlich 
der noch ausstehenden Artenschut-
zuntersuchung mit entsprechenden 
Maßnahmen sollten bezugnehmend 
auf die Hinweise der faunistischen 
Untersuchung von 2015 und 2018 im 
weiteren Verfahren an dem neu ge-
planten Gebäude Nisthilfen für Ge-
bäude- und Höhlenbrüter eingeplant 
werden.  

2. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 
Ein Fachbeitrag Naturschutz wird Be-
standteil der Unterlagen zur Offenlage 
des Bebauungsplanes. 
Im Vorgang zu denkmalpflegerischen 
Untersuchungen auf der Fläche wurde 
eine vorlaufende Gehölzkontrolle am 
16.12.2019 durchgeführt. Darüber hin-
aus fand im Rahmen mehrerer Ortsbe-
gehungen eine Sichtung / Prüfung der 
Höhlen statt. Im Bebauungsplan wur-
den Hinweise zur Schaffung von Er-
satznisthöhlen / Ersatzquartieren für 
Fledermäuse und höhlenbrütende Vö-
gel sowie zum Allgemeinen Arten-
schutz aufgenommen. Letzterer be-
sagt: 
a) Grundsätzlich dürfen Baumfäll- und 
Rodungsarbeiten nur in den Wintermo-
naten vom 1. Oktober bis Ende Febru-
ar, also außerhalb der Brutzeit durch-
geführt werden. Vor Beginn von Baum-
fällarbeiten sind Bäume mit Höhlen o-
der potenziellen Baumquartieren ins-
besondere auf das Vorkommen von 
Fledermäusen und Vögel hin zu unter-
suchen (z. B. mit Einsatz einer Höhlen-
kamera). 
b) Sofern ein positiver Habitatnach-
weis erfolgt, sind die unbesetzten Auf-
zuchtstätten (wie Niststätten, Quartie-
re) rechtzeitig zu verschließen und 
Ausweichquartiere oder Brutstätten 
vorlaufend an geeigneter Stelle zu er-
setzen. 
Durch die zeitnah im Vorlauf zu einer 
Rodungsmaßnahme liegende Untersu-
chung der Baumhöhlen kann ein je-
weils aktueller Stand der Nutzung / 
Nichtnutzung der Höhlen erreicht wer-
den.  
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Aus betriebstechnischen Gründen kön-
nen Ersatzquartiere nicht an den neu 
geplanten Gebäuden untergebracht 
werden. Gleichwohl sind Ersatzquartie-
re für Fledermäuse und höhlenbrüten-
de Vögel herzustellen.  

 
3. Auch für Fledermäuse sollten fest 

integrierte Fledermausquartiere oder 
das Anbringen von 
Fledermauskästen vorgesehen 
werden. 

3. Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung / Erläuterung: 

s.o. 

 4. Insbesondere im Süden des Plange-
bietes am Waldrand dürfen Beleuch-
tungsquellen nicht auf den Waldrand 
gerichtet werden. Es ist darauf zu 
achten, dass die Beleuchtung auf das 
unbedingt notwendige Maß be-
schränkt wird, um Störungen für die 
Tierwelt zu vermeiden. 

4. Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung / Erläuterung: 

s.o. 

 5. Der als ,,private Grünfläche“ festge-
setzte Bereich sollte so naturnah wie 
möglich mit einheimischem Saatgut 
angelegt werden. 

5. Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung / Erläuterung: 

s.o. 

 6. Die Anzahl der Mahdtermine sollte 
auf 2—3 Schnitte beschränkt werden 
(Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 
7). 

6. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 

s.o. 
 7. Immissionsschutz: In der Begrün-

dung wird ausgeführt, dass zum Be-
bauungsplan ein Lärmgutachten er-
stellt werden soll. Ohne das Gutach-
ten kann vorerst keine immissions-
schutzrechtliche Stellungnahme ab-
geben werden. 

7. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 8. Klimaschutz: Nach Sichtung der Un-
terlagen ist festzustellen, dass bis-
lang das Sachgebiet Klimaschutz in 
der vorläufigen Begründung noch 
nicht angemessen berücksichtigt 
wurde. Das im Dezember 2019 in 
Kraft getretene Klimaschutzgesetz 
hebt die Vorbildfunktion der öffentli-
chen Hand hervor: § 13 Absatz 1 ge-
bietet allen Trägern öffentlicher Auf-
gaben, den Zweck des Gesetzes und 
die zu seiner Erfüllung festgelegten 
Ziele zu berücksichtigen. Dieses Be-
rücksichtigungsgebot konkretisiert die 
allgemeine Vorbildfunktion der öffent-

8. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 

Möglichkeiten der Energieeinsparung 
und Klimaanpassung werden im weite-
ren Verfahren geprüft. 
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lichen Hand und kommt bei allen ih-
ren Planungen und Entscheidungen 
zum Tragen, soweit im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben Entschei-
dungsspielräume bestehen. Dies gilt 
insbesondere, soweit die zugrunde-
liegenden Vorschriften bestimmte 
Entscheidungen vom Vorliegen von 
,,öffentlichen Interessen“ oder ,,vom 
Wohl der Allgemeinheit“ abhängig 
machen, wenn sie den zuständigen 
Stellen Planungsaufgaben geben  
oder Abwägungs-, Beurteilungs- und 
Ermessensspielräume zuweisen. 
Nach § 1a Abs. 5 BauGB sollte den 
Erfordernissen des Klimaschutzes 
sowohl durch Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpas-
sung an den Klimawandel dienen, 
Rechnung getragen werden. Daher 
bitten wir zu prüfen, inwiefern Hin-
weise/ Empfehlungen und/oder Fest-
setzungen hinsichtlich des Klima-
schutzes und von Klimafolgenanpas-
sungsmaßnahmen in den Bebau-
ungsplan aufgenommen werden 
können. Als Grundlage dafür können 
einige Paragraphen aus dem BauGB 
und anderen Richtlinien/ Verordnun-
gen herangezogen werden. Gemäß § 
9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB kann 
festgelegt werden, dass die Kom-
paktheit der Gebäude also ein güns-
tiges Verhältnis von Gebäudefläche 
zum beheizbaren Gebäudevolumen 
(A/V-Verhältnis) und die Baukörper-
stellung auf das Ziel einer Erhöhung 
der Energieeffizienz hin zu optimie-
ren sind. Diese Möglichkeit sollte ge-
nutzt werden. Auf Grund von § 1 Abs. 
7f BauGB ist die Ausrichtung und 
Neigung von Dachflachen auf eine 
optimale Solarausbeute hin vorzu-
nehmen. Es sollen Photovoltaik 
und/oder Solarthermie in das Ener-
giekonzept der Neubauten einbezo-
gen werden, darüber hinaus wird 
empfohlen angemessen dimensio-
nierte Speicher zu installieren. Auf 
Grund von § 1 Abs. 7e, f BauGB so-
wie § 3 EEWärmeG Abs. 1 wird emp-
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fohlen, ein modernes bedarfsgerech-
tes Heizsystem mit einer anteiligen 
Einbindung erneuerbarer Energien 
einzusetzen. Dazu wird empfohlen, 
im Bebauungsplan entsprechende 
Flächen für Anlagen zur Erzeugung 
von Energie aus Kraft-Wärme-
Kopplung nach § 9 Abs. 1 Nr. 12 
BauGB festzusetzen. lm vorliegen-
den Vorentwurf der Begründung ist 
unter 1.2.9 lediglich zu lesen, die Be-
rücksichtigung der Belange der 
Energieerzeugung und Energienut-
zung erfolgt verbalargumentativ“ (S. 
27). lm Rahmen des B-Plan-
Verfahrens wird demgegenüber zu-
sammenfassend empfohlen, ein 
Energiekonzept zu erstellen und die 
Ergebnisse des Konzepts mittels 
textlicher Festsetzungen bzw. eines 
städtebaulichen Vertrages zu si-
chern. Die Aufforderung nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7f BauGB ,,die Nutzung 
erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie“ dabei besonders zu berück-
sichtigen, verdeutlicht die Notwen-
digkeit eines Energiekonzeptes, auch 
im Rahmen eines Umweltberichtes. 
Mit einem Energiekonzept werden 
die Voraussetzungen und Gestal-
tungsmöglichkeiten ermittelt für:  die 
Reduzierung des Wärmeenergiebe-
darfs von Gebäuden (Wärmeschutz, 
passive Solarenergienutzung). die ef-
fiziente klimagerechte Energienut-
zung einschließlich der Nutzung er-
neuerbarer Energien. Klimaanpas-
sung Gemäß der Strategie zur An-
passung an den Klimawandel in Hes-
sen sind für Baustoffe und Konstruk-
tion die Kräfte wie u.a. Starkwind, 
hohe Temperaturen, starke Tempera-
turschwankungen, heftige Nieder-
schläge, welche auf die Bausubstanz 
wirken zu berücksichtigen. Über §13a 
BauGB lassen sich ggf. Vorgaben 
ableiten, welche die Flächenversie-
gelung auf ein notwendiges Maß re-
duzieren. Nach § 1 Abs. 7c BauGB 
sind negative Auswirkungen auf 
Menschen und Gesundheit zu ver-
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meiden. Beispielsweise kann durch 
Dach— und Fassadenbegrünung, 
bedarfsgerechte Verschattung und 
die Wahl heller Gebäudeoberflachen 
einer Überhitzung der Gebäude und 
des umgebenden Mikroklimas entge-
gengewirkt werden.  

 9. Denkmalschutz: Von Seiten der 
Denkmalbehörden wird um Aufnah-
me folgenden Hinweises gebeten: 
Bei Erdarbeiten können jederzeit Bo-
dendenkmäler entdeckt werden. Die-
se sind gemäß §20 Hessisches 
Denkmalschutzgesetz unverzüglich 
dem Landesamt für Denkmalpflege, 
Archäologische Denkmalpflege oder 
der Unteren Denkmalschutzbehörde 
des Main-Taunus-Kreis zu melden. 
Funde und Fundstellen sind bis zu 
einer Entscheidung darüber in unver-
ändertem Zustand zu erhalten und zu 
schützen. Bei sofortiger Meldung ist 
in der Regel nicht miteiner Verzöge-
rung der Bauarbeiten zu rechnen. 

9.  Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung / Erläuterung: 
Es befindet sich bereits ein Hinweis zu 
Bodendenkmalen im Bebauungsplan. 
Dieser wird auf Grundlage der vorlie-
genden Anregung jedoch angepasst. 

  
 

T 8 Amprion GmbH  

 Scheiben vom 11.03.2020  

 Folgende Anregungen und Bedenken 
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes: 

 

 Vielen Dank für die Beteiligung der 
Amprion GmbH bei der o.g. Bauleitpla-
nung. Unsere Überprüfung hat ergeben, 
dass der Planungsbereich des o.g. Be-
bauungsplanes in ca. 50 m Entfernung 
zu der südlich des Planungsbereich ver-
laufenden, Im Betreff genannten Richt-
funkstrecke der Amprion GmbH befindet, 
siehe beigefügter Lageplan im Maßstab 
1:15000. Im vorliegenden Bebauungs-
plan verläuft die Fresnelzone des Richt-
funks in einer Höhe von ca. 80 m über 
der Erdoberkante, die auf einer Höhe von 
ca. 99,50 m über NHN liegt. Gegen die 
festgesetzte maximale Gebäudehöhe 
(GH) von 13,50 m über der Straßenober-
kante der Straße „Am Graspfad“, die auf 
einer Höhe von 99,47 m über NHN liegt, 
bestehen unsererseits keine Bedenken. 
Wir bitten Sie um Beteiligung der Ampri-
on GmbH im Rahmen der Genehmi-

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 
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gungsverfahren der einzelnen Bauvorha-
ben auf dem Gebiet des Bebauungspla-
nes. 

 

  
 

T 9 Hochtaunuskreis Der Kreisausschuss 
Amt für den ländlichen Raum 

 

 Scheiben vom 20.03.2020 
 

 Folgende Anregungen und Bedenken 
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes: 

 

 1. Zu Vom Amt für dem ländlichen Raum 
Bad Homburg werden die öffentlichen 
Belange der Landwirtschaft / Feldflur 
im Mein-Taunus-Kreis vertreten. Dies 
beinhaltet auch die Aufgaben der 
Landespflege. Aus dieser Sicht wer-
den folgende Anregungen und Be-
denken vorgebracht: 1. Planungsan-
lass und Ziel Bei dem gem. Begrün-

1. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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dung ca. 8.000 m² großen Geltungs-
bereich handelt es sich um die Erwei-
terung des rechtskräftigen Bebau-
ungsplans Nr. N83.1 „Gewerbegebiet 
südlich der Voltastraße“ der Stadt 
Hattersheim am Main in einem bisher 
nicht überplanten Bereich. Planungs-
ziel ist im wesentlich 

-die Schaffung der planungsrechtli-
chen Voraussetzung zur Gewerbean-
siedlung, 

- die Deckung des Gewerbeflächen-
bedarfs der Stadt Hattersheim am 
Main in unmittelbarer Nähe zu Ge-
werbegebieten sowie die  

- Konfliktlösung hinsichtlich aneinan-
dergrenzender Nutzungen (Wohnen, 
Gewerbe).  

Gemäß dem städtebaulichen Konzept 
ist die Errichtung einer Server-Parks 
mit insgesamt 6 Gebäuden zur Unter-
bringung von Servern sowie Errich-
tung einer Transformatorenstation und 
eines Sicherheitsgebäudes vorgese-
hen. 

 2. Planungsrechtliche Hinweise, Anre-
gungen und Bedenken  

Im gültigen Regionalen Flächennut-
zungsplan (RegFNP) 2010 ist der Gel-
tungsbereich als Wohnbaufläche, ge-
plant sowie im Süden ein schmaler 
Streifen als Grünfläche, Parkanlage 
dargestellt. Der Bebauungsplan ist 
somit mit der angestrebten gewerbli-
chen Nutzung gem. § 8 (2) BauGB 
nicht aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. Hierauf ist hinzuweisen.  

Gem. Ziffer 3.1 Raumordnung und 
Landesplanung der Begründung be-
findet sich die Stadt Hattersheim der-
zeit im Zuge der anstehenden Fort-
schreibung des RegFNP in Abstim-
mung mit dem zuständigen Regional-
verband FrankfurtRheinMain. 

2. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

Begründung / Erläuterung: 

Gem. Stellungnahme des Regionalver-
bandes weicht die Festsetzung des 
Gewerbegebietes mit 0,8 ha zwar von 
der Darstellungsuntergrenze des Reg-
FNP von 0,5 ha ab, die Grundzüge der 
Planung werden jedoch nicht berührt. 
Eine nachträgliche Änderung des Reg-
FNP zur Verschiebung der Grenzen 
zwischen geplanter gewerblicher Nut-
zung und Wohnnutzung wird gemäß 
Abstimmung mit dem Regionalverband 
im Zuge der Neuaufstellung des Reg-
FNP erfolgen. 

 3. Landwirtschaftliche Hinweise, Anre-
gungen und Bedenken  

Der Geltungsbereich überplant einen 
Bereich der ehemals einer landwirt-
schaftlichen Nutzung unterlag, wobei 
es sich um einen Hochertragsstandort 

3. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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zur landwirtschaftlichen Produktion 
mit besten Böden handelt. Im Boden-
Viewer Hessen des Hessischen Lan-
desamtes für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie (HLNUG) ist der Be-
reich entsprechend mit eine Acker-
/Grünlandzahl von 80 bis 85 darge-
stellt. Aufgrund des städtebaulichen 
Ordnungswillens der Stadt Hatters-
heim in dem Bereich und der hierzu 
aufgestellten Bebauungspläne im Um-
feld, wurde die landwirtschaftliche 
Nutzung im Geltungsbereich zwi-
schenzeitlich aufgegeben.  

 4. Der im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung gem. § 4 (1) BauGB vorge-
legte Umweltbericht enthält unter Zif-
fer 2 Ermittlung, Beschreibung und 
Bewertung der Umweltauswirkungen 
unter Ziffer 2.3 11 noch keinerlei Aus-
sagen zur Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung, ebenso we-
nig zur Ausgleichsbewältigung. 

4. Die entsprechenden Aussagen werden 
zur Offenlagefassung ergänzt. 

 5. Nach öffentlichen Belangen der 
Landwirtschaft ist hierzu zu fordern, 
dass der erforderliche Ausgleich voll-
ständig im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans abgegolten wird. Eine 
externe Beanspruchung landwirt-
schaftlicher Fläche ist zu vermeiden.  

5. Der Anregung wird nicht entsprochen.  

Begründung / Erläuterung: 

Ein vollständiger Ausgleich innerhalb des 
Geltungsbereiches ist nicht möglich. Zur 
Bewältigung des verbleibenden (nicht im 
Plangebiet ausgleichbaren) Ausgleichsde-
fizits werden am Schwarzbach (‚Gemar-
kung Okriftel, Flur 4, Flurstücke 217/4 und 
217/1 sowie Flur 5, Flurstücke 534/2 und 
534/3) strukturverbessernde hydromor-
phologische Maßnahmen zur Förderung 
der Strömungsdiversität als sonstige ge-
eignete Maßnahmen zum Ausgleich auf 
von der Stadt bereitgestellten Flächen 
durchgeführt (§ 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB). 
Diese Maßnahmen erstrecken sich im 
Bereich Fließkilometer 0,550 – 0,600 und 
0,700 – 1,225.  

 6. Alternativ wird noch auf folgende 
Möglichkeiten hingewiesen:  

Zur Kompensation der mit der Pla-
nung in Verbindung stehenden Ein-
griffe in Natur und Landschaft sollten 
vorhandene Ökokonten von Kommu-
nen, Hessenforst oder bei der Hessi-
schen Landgesellschaft (HLG) ange-
siedelten Ökoagentur genutzt werden. 

6. S.o. 
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Weiterhin wird im Hinblick auf den § 2 
(1) 2 der Hessischen Kompensations-
verordnung (KV) auf FFH-Gebiete 
(Natura 2000) verwiesen.  

Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit gemäß der Wasserrahmenrichtli-
nie vorgegebene Maßnahmen oder 
Kompensationsmaßnahmen innerhalb 
von Waldflächen für den naturschutz-
rechtlichen Ausgleich heranzuziehen.  

 7. Weitere Eingriffe in landwirtschaftliche 
Strukturen sind zu vermeiden! 

7. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 8. In den im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung vorgelegten Planunterla-
gen sind in der Begründung und Um-
weltbericht unterschiedliche Größen-
angaben zur Größe des Geltungsbe-
reichs enthalten. Gemäß der Begrün-
dung sind es ca. 8.000 m² und im 
Umweltbericht sind 10.070 m² ange-
geben. Eine eigene Vermessung 
ergibt ca. 8.915 m². Wir bitten hierzu 
um inhaltliche und redaktionelle Über-
prüfung.  

Abschließend bitten wir um weitere 
Beteiligung an dem Bebauungsplan-
verfahren.   

8. Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 

Begründung / Erläuterung: 

Die angegebenen Flächenmaße unter-
scheiden sich hinsichtlich des festge-
setzten Gewerbegebiets (ca. 8.000 m²) 
sowie dem Gesamtgeltungsbereich 
(10.070 m²).  

   

T10 Der Regionalvorstand, Regionalver-
band FrankfurtRheinMain 

 

 Scheiben vom 18.03.2020 
 

 Folgende Anregungen und Bedenken 
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes: 

 

 1. Die vorgelegte Planung weicht mit der 
Festsetzung eines „Gewerbegebietes“ 
(ca. 0,8 ha) vom rechtswirksamen 
Regionalplan Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplan 2010 
RPS/RegFNP 2010) ab. Die vorgese-
hene Erweiterung des bestehenden 
Gewerbegebietes reicht über die im 
RPS/RegFNP 2010 dargestellt „Ge-
werbliche Baufläche, geplant“ hinaus 
in einen Bereich, der als „Wohnbau-
fläche, geplant“ dargestellt ist.  

2. Durch die beabsichtigte leichte Ver-
schiebung der Grenze zwischen der 
gewerblichen Baufläche und Wohn-
baufläche werden nach unserer Ein-

1. Der Anregung wird gefolgt.  

Begründung / Erläuterung: 

Die Begründung wird redaktionell an-
gepasst. 

Vergleiche Stellungnahme Nr. T9. 
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schätzung die Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt. Eine Anpassung 
an die Festsetzung im Bebauungsplan 
kann ggf. zu einem späteren Zeitpunkt 
im Rahmen der Neuaufstellung des 
RPS/RegFNP erfolgen.  

3. Entgegen den Ausführungen unter 
Punkt 3.1 Planungsvorgaben (Raum-
ordnung und Landesplanung) der Be-
gründung zum Bebauungsplan liegt 
die Darstellungsuntergrenze des 
RPS/RegFNP 2010 bei einer Flä-
chengröße von 0,5 ha und nicht bei 
1,7 ha.  

4. Im Rahmen unserer Dienstleistungen 
für Verbandsmitglieder stellen wir 
Ihnen die Daten aus unserer Strategi-
schen Umweltprüfung (SUP) zu o.g. 
Vorhaben zur Verfügung. Bei dem zur 
Prüfung von uns entwickelten automa-
tisierten Verfahren werden die Aus-
wirkungen von Planungsvorhaben auf 
bestimmte Schutzgüter und ausge-
wählte Umweltthemen überprüft. Die 
Ergebnisse sind auf kommunaler 
Ebene möglicherweise weiter zu diffe-
renzieren.  

5. Anlage: Umweltprüfung: Konfliktana-
lyse zum Planvorhaben ‚Bebauungs-
plan Nr. N 111 „Erweiterung Gewer-
begebiet südlich der Voltastraße“ der 
Stadt Hattersheim, Gewerbliche Bau-
fläche, geplant‘ 

   

T 11 Regierungspräsidium Darmstadt 
 

 Scheiben vom 30.03.2020 
 

 Folgende Anregungen und Bedenken 
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes: 

 

 1. Aus Sicht der Raumordnung und Lan-
desplanung nehme ich zu der vorge-
legten Planung wie folgt Stellung: Der 
Planbereich ist im Regionalplan Süd-
hessen/Regionalen Flächennutzungs-
plan 2010 (RPS/RegFNP) als Vor-
ranggebiet Siedlung, Planung darge-
stellt. Zudem grenzt er unmittelbar an 
ein Vorranggebiet Industrie und Ge-
werbe, Planung an. Die Ausweisung 
von Gewerbegebieten hat grundsätz-

1. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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lich in den Vorranggebieten Industrie 
und Gewerbe, Bestand und Planung 
zu erfolgen. Wegen des unmittelbaren 
Anschlusses an ein solches Gebiet 
und der geringen Größe des Gel-
tungsbereiches von unter einem Hek-
tar können etwaige regionalplaneri-
sche Bedenken zurückgestellt wer-
den. Ich bitte jedoch, die Begründung 
diesbezüglich noch zu ergänzen. Der 
Einzelhandelsausschluss wird begrüßt 
und sollte der guten Ordnung halber 
und zur Klarstellung entsprechend der 
regionalplanerischen Formulierung im 
RPS/Reg-FNP 2010 gefasst werden. 

 2. Aus der Sicht des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege nehme ich wie 
folgt Stellung: Der Geltungsbereich 
des B-Plans überlagert keine Natur-
schutz- oder Landschaftsschutzgebie-
te und auch keine Natura 2000-
Gebiete. Bezüglich der zu vertreten-
den naturschutzrechtlichen und natur-
schutzfachlichen Belange verweise 
ich auf die Stellungnahme der zustän-
digen unteren Naturschutzbehörde. 

2. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 3. Aus Sicht der Abteilung Arbeitsschutz 
und Umwelt Wiesbaden nehme ich zu 
dem o.g. Bebauungsplanentwurf wie 
folgt Stellung: Grundwasser Wasser-
versorgung – Bedarfsermittlung und 
Deckungsnachweise: Die Bauleitpla-
nung muss wasserwirtschaftliche Be-
lange angemessen berücksichtigen. 
Gewährleistet werden müssen eine 
qualitativ und quantitativ ausreichende 
Wasserversorgung und ein ausrei-
chender Schutz des Grundwassers. 
Die planaufstellende Kommune hat in 
eigener Verantwortung sicherzustel-
len, dass die Versorgungssicherheit 
der öffentlichen Wasserversorgung 
dauerhaft für die künftige Bebauung 
im Rahmen der bestehenden wasser-
rechtlichen Zulassungen gewährleistet 
ist und eine ausreichende Löschwas-
sermenge bereitgestellt werden kann. 
Ein entsprechender konkreter Was-
serbedarfsnachweis und dessen De-
ckung sind in der Begründung zum 
Bebauungsplan nicht aufgeführt und 
müssen deshalb noch vorgelegt wer-

3. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

Begründung / Erläuterung: 
Die Wasserversorgung erfolgt über das 
örtliche Versorgungsnetz. Die Wasser-
versorgung und Löschwasserversor-
gung sind sichergestellt. Weitergehen-
de bzw. vertiefende Aussagen sind erst 
auf Ebene des Genehmigungsverfah-
rens erforderlich. 
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den. 
 4. Bodenschutz: Eine Überprüfung der 

hessischen Altflächendatei (Daten-
bank ALTIS) ergab keinen Daten-
bankeintrag im Gebiet des Bebau-
ungsplanes. Belastungen oder Verun-
reinigungen des Bodens sind bisher 
nicht bekannt. Wenn bei Eingriffen in 
den Boden organoleptische Verunrei-
nigungen festgestellt werden, ist das 
Regierungspräsidium Darmstadt, Ab-
teilung IV Arbeitsschutz und Umwelt 
Wiesbaden, Dezernat IV/Wi 41.1 
Grundwasser, Bodenschutz, Lessing-
straße 16-18, 65189 Wiesbaden, zu 
beteiligen. 

4. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 5. Vorsorgender Bodenschutz: Es sei 
darauf hingewiesen, dass der Boden-
Viewer eine sehr hohe Bodenfunkti-
onsbewertung für diesen Bereich 
ausweist. Die Darlegungen lassen 
nicht erkennen, inwieweit die beab-
sichtigte zusätzliche Inanspruchnah-
me der bisher nicht baulich genutzten 
Fläche durch Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, Nachverdichtung und 
andere Maßnahmen zur Innenent-
wicklung vermieden oder vermindert 
werden kann (Planungsalternativen). 

5. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 
Zur Offenlage des Bebauungsplanes 
wird ein Fachbeitrag Naturschutz er-
stellt. Dieser betrifft auch Fragen zum 
Schutzgut Boden. Die Ergebnisse wer-
den in der Begründung und im Umwelt-
bericht zum Bebauungsplan wiederge-
geben. Dargestellt werden in diesem 
Zusammenhang insbesondere auch die 
Lebensraumfunktion, die Speicher- und 
Reglerfunktion, die natur- und kulturhis-
torische Bedeutung sowie die Beein-
trächtigungsfreiheit.  

 6. Der Umweltbericht sollte Unterlagen 
für eine sorgsame Abwägung nach § 
1 Abs. 7 BauGB zum Bereich vorsor-
gender Bodenschutz nach den Vor-
gaben des § 1a Abs. 2 BauGB enthal-
ten. Ob die Fragen des sparsamen 
und schonenden Umgangs mit Grund 
und Boden in einem übergeordneten 
Verfahren (Aufstellung FNP) abge-
handelt wurden, sollte aufgenommen 
sein. Bei der Bearbeitung soll die „Ar-
beitshilfe zur Berücksichtigung von 
Bodenschutzbelangen in der Abwä-
gung und der Umweltprüfung nach 
BauGB in Hessen“ verwendet werden, 
die detaillierte Informationen und 
Prüfkataloge enthält. Diese wird durch 
die Methodendokumentation zur Ar-
beitshilfe: „Bodenfunktionsbewertung 
für die Bauleitplanung auf Basis der 

6. s.o. 
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Bodenflächendaten 1:5.000 landwirt-
schaftliche Nutzfläche (BFD5L)“ er-
gänzt 
(http://verwaltung.hessen.de/irj/HMUL
V_Inter-
net?cid=0691fa1d291095ef7eb9287c
47441006). Eine ausschließliche An-
wendung der Kompensationsverord-
nung von 2005 oder die Beschrän-
kung auf eine arten- und biotopbezo-
gene Kompensation ist nicht ausrei-
chend. Die Grundlagen für die Bewer-
tung und Berechnung planungsbe-
dingter Bodenbeeinträchtigungen, 
möglicher Minderungsmaßnahmen 
und zur Ermittlung des resultierenden 
Kompensationsbedarfs für das 
Schutzgut Boden sind der Arbeitshilfe 
„Kompensation des Schutzgutes Bo-
den in der Bauleitplanung nach 
BauGB – Arbeitshilfe zur Ermittlung 
des Kompensationsbedarfs für das 
Schutzgut Boden in Hessen und 
Rheinland Pfalz“ des Hessischen 
Landesamtes für Naturschutz, Umwelt 
und Geologie (HLNUG) und dem 
Landesamt für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz zu entnehmen. Die-
ses Regelwerk ist abrufbar unter 
https://umwelt.hessen.de/sites/default/
files/media/hmuelv/arbeithilfe_kom-
pensation_boden_bauleitplan_2.pdf. 
Die neue hessische Kompensations-
verordnung vom 26.10.2018 sieht 
ebenfalls eine solche weitergehende 
Berücksichtigung des Schutzgutes 
Boden vor.“ 

 7. Abwasser, anlagenbezogener Ge-
wässerschutz: Gegen den geplanten 
Vorentwurf des Bebauungsplanes be-
stehen keine grundsätzlichen Beden-
ken. Wie in der Begründung angege-
ben soll der Nachweis der gesicherten 
Abwasserentsorgung im Rahmen der 
weiteren Bearbeitung des Bebau-
ungsplans erbracht werden. Hierbei 
sind die Grundsätze der Abwasserbe-
seitigung gemäß § 55 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) zu beachten: § 55 
(1): Abwasser ist so zu beseitigen, 
dass das Wohl der Allgemeinheit nicht 
beeinträchtigt wird. § 55 (2): Nieder-

7. Der Anregung wird gefolgt.  

Begründung / Erläuterung: 
Entsprechende Aussagen zur Abwas-
serbeseitigung werden zur Offenlage 
des Bebauungsplans im notwendigen 
Umfang ergänzt. 
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schlagswasser soll ortsnah versickert, 
verrieselt oder in ein Gewässer einge-
leitet werden. Abweichungen sind 
stichhaltig zu begründen. Außerdem 
gilt für das Einleiten von Abwasser in 
Gewässer (also auch für die Versicke-
rung von gesammelten Nieder-
schlagswasser) der § 57 WHG. § 57 
(1): Die Menge des Abwassers ist so 
gering zu halten, wie dies nach dem 
Stand der Technik möglich ist.  

 8. Abfallwirtschaft: Ich möchte darauf 
hinweisen, dass die Regelungen des 
Merkblatts „Entsorgung von Bauabfäl-
len“ der Regierungspräsidien Darm-
stadt, Gießen und Kassel (Stand: 
01.09.2018) bei der Beprobung, Se-
parierung, Bereitstellung, Lagerung 
und Entsorgung von Aushubmaterial 
einzuhalten sind. Die vorherige Zu-
stimmung der Abfallbehörde (RP 
Darmstadt, Abteilung IV Arbeitsschutz 
und Umwelt Wiesbaden, Dezernat 42 
– Abfallwirtschaft) zu dem Bepro-
bungsumfang, der Einstufung sowie 
zu den beabsichtigten Entsorgungs-
maßnahmen ist einzuholen, wenn 
bisher nicht bekannte Schadstoffe im 
Bodenaushub erkennbar werden soll-
ten. Hinweis - Das v. g. Merkblatt ist 
als Download zu finden unter: 
www.rp-darmstadt.hessen.de - Um-
welt - Abfall - Bau- und Gewerbeabfall 

8. Der Anregung wird gefolgt.  

Begründung / Erläuterung: 
Es wird ein entsprechender Hinweis in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

 9. Immissionsschutz: Aus Sicht des Im-
missionsschutzes sollten im weiteren 
Verfahrensgang die schalltechnischen 
Auswirkungen der vorgesehenen Ge-
werbefläche auf die bestehen-
de/geplante Wohnbebauung betrach-
tet werden. 

9. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 

Zur Offenlage wird eine schalltechni-
sche Untersuchung durchgeführt. Die 
Ergebnisse werden im Umweltbericht 
zum Bebauungsplan wiedergegeben. 

 10. Bergaufsicht: Als Datengrundlage für 
die Stellungnahme wurden folgende 
Quellen herangezogen: Hinsichtlich 
der Rohstoffsicherung: Regionalplan 
Südhessen/Regionaler Flächennut-
zungsplan (RPS/RegFNP) 2010, 
Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) 
des HLNUG; hinsichtlich der aktuell 
unter Bergaufsicht stehenden Betrie-
be: vorliegende und genehmigte Be-
triebspläne; hinsichtlich des Altberg-

10. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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baus: bei der Bergaufsicht digital und 
analog vorliegende Risse, in der Da-
tenbank vorliegende Informationen, 
Kurzübersichten des ehemaligen 
Bergamts Weilburg über früheren 
Bergbau. Die Recherche beruht auf 
den in Inhaltsverzeichnissen des Ak-
tenplans inventarisierten Beständen 
von Berechtsams- und Betriebsakten 
früherer Bergbaubetriebe und in hie-
sigen Kartenschränken aufbewahrten 
Rissblättern. Die Stellungnahme ba-
siert daher hinsichtlich des Altberg-
baus auf einer unvollständigen Da-
tenbasis. Anhand dieser Datengrund-
lage wird zum Vorhaben wie folgt 
Stellung genommen: Rohstoffsiche-
rung: Durch das Vorhaben sind keine 
Rohstoffsicherungsflächen betroffen. 
Aktuelle Betriebe: Es befinden sich 
keine aktuell unter Bergaufsicht ste-
henden Betriebe im Planbereich und 
dessen näherer Umgebung. Gefähr-
dungspotential aus früheren bergbau-
lichen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist 
meinen Unterlagen zufolge bisher 
kein Bergbau umgegangen. 

 11. Hinsichtlich des Umfanges und des 
Detaillierungsgrades des Umweltbe-
richtes werden aus Sicht der Abtei-
lung Arbeitsschutz und Umwelt Wies-
baden keine weiteren Forderungen 
gestellt. Ansonsten bestehen aus 
Sicht der Abteilung Arbeitsschutz und 
Umwelt Wiesbaden keine weiteren 
Bedenken und Anregungen. Ich betei-
lige den Kampfmittelräumdienst im 
Rahmen von Bauleitplanverfahren 
ausnahmsweise nur dann, wenn von 
gemeindlicher Seite im Rahmen des 
Bauleitplanverfahrens konkrete Hin-
weise auf das mögliche Vorkommen 
von Kampfmitteln erfolgt sind. In dem 
mir von Ihnen zugeleiteten Bauleit-
planverfahren haben Sie bereits klare 
Aussagen dieser Art in die Unterlagen 
aufgenommen. Deshalb habe ich den 
zentralen Kampfmittelräumdienst nicht 
erneut beteiligt. Es steht Ihnen jedoch 
frei, den Kampfmittelräumdienst noch 
einmal direkt zu beteiligen. Mündliche 
Anfragen können Sie an Herrn Sch-

11. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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wetzler, Tel. 06151-12 6501, richten. 
Schriftliche Anfragen sind an das Re-
gierungspräsidium Darmstadt, Dezer-
nat I 18, Zentraler Kampfmittelräum-
dienst zu richten.  

   

T 12 Netzdienste Rhein Main 
 

 Scheiben vom 31.03.2020 
 

 Folgende Anregungen und Bedenken 
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes: 

 

 1. Bezüglich Ihres Anliegens können wir 
Ihnen heute mitteilen, dass gegenüber 
dem Bebauungsplan N111 „Erweite-
rung Gewerbegebiet südlich der Vol-
tastraße“ der Stadt Hattersheim, 
grundsätzlich keine Einwände der 
NRM bestehen. 

1. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 2. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich 
im Geltungsbereich des o.g. Bebau-
ungsplanes die MAINOVA Gas-
Hochdruck-Leitung Nr. 1002 DN 200 
PN 16 befindet, deren Bestand und 
Betrieb zu gewährleisten ist. Eine 
Überbauung vorhandener Leitungs-
trassen ist nicht zulässig. 

  

Auf Grund der Nähe des angezeigten 
Verfahrensbereiches zum HD-
Leitungsbestand weisen wir aus Si-
cherheitsgründen  darauf hin, dass die 
Sicherheit und Integrität der oben ge-
nannten Gashochdruckleitungen so-
wie der zugehörigen technischen An-
lagen dauerhaft zu gewährleisten ist. 
Der Schutzstreifen der auf dem Flur-
stück 164/37, Gemarkung Hatters-
heim, Flur 15 verlaufenden oben ge-
nannten HD-Leitung ist nach den Vor-
schriften für Gashochdruckleitungen 
von jeglichen Eingriffen, die betriebs-

2. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 

Die Leitung befindet sich innerhalb der 
festgesetzten öffentlichen Grünfläche. 
Eine Überbauung ist nicht vorgesehen. 
Gleichwohl wird die Lage der Leitung 
inklusive Schutzstreifen in der Plankar-
te nachrichtlich dargestellt.  
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beschwerenden sowie leitungsgefähr-
dende Einwirkungen darstellen, frei-
zuhalten. Der Schutzstreifen muss zur 
Ausübung der Leitungswartung sowie 
zur Durchführung eventueller Prüf- 
und/oder Reparaturarbeiten an der 
Gashochdruckleitung und/oder dem 
Begleitkabel zu jeder Zeit zugänglich 
sein. Die im Nahbereich der 
Gashochdruckleitung vorgesehene 
Maßnahme zur Versickerung von 
Oberflächenwasser sind so auszufüh-
ren, dass eine Vernässung des Lei-
tungsbereiches und/oder Ausspülun-
gen ausgeschlossen sein. 

 3. Für Anpflanzungen im Leitungsbe-
reich sind die Auflagen und Hinweise 
des DVGW Arbeitsblattes GW 125 zu 
berücksichtigen. Wir bitten Sie uns 
weiter an o.g. Verfahren zu beteiligen. 
Des Weiteren bitten wir darauf zu ach-
ten, dass sowohl bei Veräußerung 
sowie Umwidmung von Grundstücks-
flächen eine dingliche Sicherung aller 
Mainova-Trassen erforderlich wird. 
Für alle Baumaßnahmen ist die NRM 
– Norm „Schutz unterirdischer Ver-
sorgungsleitungen, Armaturen, Mess-, 
Signal- und Steuerkabel der Mainova“ 
einzuhalten. Bitte fordern Sie für Ihre 
Planungen unsere Bestandsunterla-
gen online unter dem Link www.nrm-
netzdienste.de/netzauskunft im Be-
reich Downloads an. 

3. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

   

T 13 Deutsche Telekom Technik GmbH 
 

 Scheiben vom 03.04.2020 
 

 Folgende Anregungen und Bedenken 
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes: 

 

 1. Die Telekom Deutschland GmbH 
(nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsbe-
rechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesiche-
rung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu 

1. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

http://www.nrm-netzdienste.de/netzauskunft
http://www.nrm-netzdienste.de/netzauskunft
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der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung:  

Im Randbereich des Bebauungsplans 
befinden sich Telekommunikationsan-
lagen der Telekom, die die Versor-
gung der bestehenden Bebauung si-
cherstellen. Für die zu erwartende 
Neubebauung ist eine Erweiterung 
unserer Anlagen erforderlich.  

Zur Abstimmung der Bauweise und 
für die rechtzeitige Bereitstellung der 
Telekommunikationsdienstleistungen 
sowie zur Koordinierung mit Straßen-
bau- bzw. Erschließungsmaßnahmen 
der anderen Versorger ist es dringend 
erforderlich, dass Sie sich rechtzeitig, 
mindestens 3 Monate vor Baubeginn, 
mit dem zuständigen Ressort Produk-
tion Technische Infrastruktur 34, 
Jahnstraße 64, 63150 Heusenstamm 
in Verbindung setzen. 

   

T 14 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrs-
management Wiesbaden 

 

 Scheiben vom 07.04.2020 
 

 Folgende Anregungen und Bedenken 
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes: 

 

 1. In Bezug auf Ihr Schreiben vom 
19.02.2020 nimmt Hessen Mobil im 
Rahmen der Behördenbeteiligung 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGb wie folgt 
Stellung.  

Einwände mit rechtlicher Verbindlich-
keit aufgrund fachgesetzlicher Rege-
lung:  

Gegen den oben genannten Bebau-
ungsplan der Stadt Hattersheim am 
Main bestehen seitens Hessen Mobil 
keine Einwände. Die von Hessen Mo-
bil zu vertretenden Belangen werden 
durch diesen Bebauungsplan nicht 
berührt.  

Hinweise: Weiterhin darf die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs 
durch den o.g. Flächennutzungsplan 
nicht negativ beeinflusst werden. Ge-
gen den Straßenbaulastträger von 
klassifizierten Straßen bestehen auch 
zukünftig keine Ansprüche auf Durch-

1. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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führung von Schutzmaßnahmen auf-
grund des BImSchG. 

   

 

II. Beteiligung der Nachbarkommunen gemäß § 2 (2) BauGB 

N 1 Magistrat der Stadt Kelsterbach 

Schreiben vom 27.02.2020  

Es wurden keine Anregungen und Beden-
ken vorgetragen. 

 

 

III. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 (1) BauGB 

E 1 Einwender/-in 1 
 

 Scheiben vom 21.03.2020 
 

 Folgende Anregungen und Bedenken 
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes: 

 

 1. als unmittelbar betroffene Anwohner 
der geplanten Bebauung gemäß Be-
bauungsplan-Entwurfs müssen wir 
unsere Bedenken äußern. Als wir 
2015 unsere Eigentums-Wohnung im 
Hugo-Hoffmann-Ring 20 kauften, 
wurde uns in einem Gespräch beim 
Bauamt versichert, dass auf dem 
westlich davon gelegenen Gelände 
nur eine Wohnbebauung vorgesehen 
wäre, wie es auch der Rahmenplan 
„Hattersheim Süd“ zeigt. Die heutige 
Fläche war so etwas wie ein Biotop 
und wurde -wie wir von unserer Woh-
nung gut und gern beobachten konn-
ten- von zahlreichen Wildtieren und 
Vögeln gern genutzt. Eine Liste der 
von uns beobachteten Tiere hat Herr 
Schindling vor einiger Zeit von uns er-
halten. Die Tiere müssen wohl auf ih-
ren Lebensraum verzichten. 

1. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 
Die betroffene Wohnung liegt vom 
Plangebiet ca. 200 m entfernt. Zwi-
schen dem betroffenen Grundstück und 
dem Plangebiet ist nach wie vor die 
Entwicklung von weiterer Wohnnutzung 
vorgesehen. 

Eine Verschiebung der Abstände zwi-
schen gewerblichen und wohnbauli-
chen Nutzungen hat sich im fortlaufen-
den Planungsprozess ergeben. Gleich-
wohl werden insbesondere die immissi-
onsschutzrechtlichen Vorgaben gegen-
über der vorhandenen und geplanten 
Wohnbebauung eingehalten. Die Aus-
wirkungen der Planung auf die Natur 
werden im Rahmen des Fachbeitrags 
Naturschutz ermittelt und bewertet. Wo 
Maßnahmen – auch hinsichtlich der 
Fauna – erforderlich werden, werden 
diese in der Offenlagefassung des Be-
bauungsplanes (inkl. Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB) 
getroffen. 

 2. Jetzt soll auf dem Gelände im Bebau-
ungsplan N111 teilweise ein hoher 
Gewerbebau entstehen. Wir finden 
das sehr schade und fürchten eine 

2. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

s.o. 



B e b a u u n g s p l a n  N r .  N 1 1 1  

„ E r w e i t e r u n g  G e w e r b e g e b i e t  s ü d l i c h  

 d e r  V o l t a s t r a ß e “     

 

A b w ä g u n g  g e m .  §  1  ( 6 )  B a u G B  –  F r ü h z e i t i g e  B e t e i l i g u n g  S e i t e  3 4  v o n  4 0  

große Geräuschkulisse während der 
Bauzeit aber auch auf Dauer, vor al-
lem, wenn weiter große Gewerbege-
bäude daneben entstehen.  Wir haben 
schon jetzt über viele Monate den 
Baulärm bei den Bohrungen und allen 
Maßnahmen zur Verlegung der Ener-
giekabel keine 30 Meter von unserem 
Balkon entfernt erduldet und fordern 
mehr Rücksichtnahme. Während des 
Sommers 2019 war unser Balkon fak-
tisch tagsüber nicht zu nutzen! 

 3. Soweit wir den Unterlagen und einem 
Gespräch mit dem zuständigen Sach-
bearbeiter entnehmen konnten, soll 
der heutige Graspfad entfallen, bzw. 
teilweise um das neue Gebäude her-
umgelegt werden. Wir fordern, dass 
der Weg zum Rest des Geländes hin 
wieder mit Büschen und Bäumen be-
grünt wird, als Ausgleich für die zer-
störte alte Hecke und als Sicht- und 
Lärmschutz für uns und die zukünfti-
gen Bewohner der Wiese. 

3. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

Begründung / Erläuterung: 
Der Fuß- und Radweg wird bereits 
gem. den Festsetzungen aus der Früh-
zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB um das Plan-
gebiet herum geführt und an die südlich 
angrenzende Wasserwerkschaussee 
angeschlossen. Im Rahmen der weite-
ren Planungskonkretisierung hin zur 
o.g. Offenlage werden auch Begrünun-
gen im Plangebiet festgesetzt. 

 4. Ist da auch eventuell ein Anschluss 
des Grasweges am Waldrand entlang 
an den heutigen Radweg hinter der 
Otto-und-Quantz-Str. geplant? Wenn 
ja -was sicher sinnvoll wäre- sollte Au-
toverkehr dort auf jeden Fall verboten 
sein, auch bei einer zukünftigen Be-
bauung der heute freien Fläche. An-
sonsten sollte der Streifen am Wald-
rand begrünt werden, um einen Aus-
gleich für die zerstörte Natur herzu-
stellen. . 

4. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

Begründung / Erläuterung: 
Zunächst wird der vorhandene Fuß- 
und Radweg im Zuge der Vorha-
benumsetzung entfallen und durch ei-
nen neuen Verbindungsweg zwischen 
Wasserwerkschaussee und Graspfad 
am östlichen Ende des Plangebietes 
ersetzt. Die Verlängerung bis zur Otto-
und-Quantz Straße liegt außerhalb des 
Plangebiets. 

 5. Östlich vom Geltungsbereich N111 ist 
lt. Aussage von der Stadt weiterhin 
Wohnbebauung vorgesehen. Da noch 
kein Bebauungsplan dafür existiert, 
legen wir als Anwohner sehr großen 
Wert darauf, dass dort keine weiteren 
Gewerbe angesiedelt werden und vor 
allem auch keine hohe Bebauung -
von wem auch immer- erfolgen wird!! 

5. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

Begründung / Erläuterung: 
Hier befindet sich derzeit ein Bebau-
ungsplan in Aufstellung, der mit Aus-
nahme der Flächen unmittelbar an der 
Voltastraße Wohnbebauung vorsieht. 
Auch der Rahmenplan Hattersheim-
Süd sieht in diesem Bereich Wohnbe-
bauung vor. 

 6. Eine vernünftige Verkehrsanbindung 
dafür ist fraglich. Etwas Ähnliches wie 

6. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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das gerade entstehende neue 
„Wohnghetto“ an der Ölmühle mit sehr 
fragwürdiger Verkehrsanbindung soll-
te hier auf jeden Fall vermieden wer-
den. Bei einer weiteren dichten Be-
bauung in der unmittelbaren Nachbar-
schaft befürchten wir eine Wertminde-
rung unserer Wohnung. 

Begründung / Erläuterung: 
Die dort geplante Wohnbebauung ist 
nicht Gegenstand des vorliegenden 
Bebauungsplanverfahrens. Aussagen 
zu Festsetzungen sind daher im Rah-
men dieses Bebauungsplans nicht 
möglich. 

E 2 Einwender/-in 2 
 

 Scheiben vom 20.03.2020 
 

 Folgende Anregungen und Bedenken 
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes: 

 

 1. Hiermit möchten wir als direkt be-
troffene Anwohner Stellung zum nun 
veröffentlichten Bebauungsplan N111 
nehmen. 
Als wir im Jahr 2014 nach Hatters-
heim gezogen sind, war uns bewusst, 
dass die kommunale Planung im An-
schluss an unser Wohngebiet ein wei-
teres Neubaugebiet vorsieht. Das je-
doch nun laut dem neuen Bebau-
ungsplan mit den geplanten Rechen-
zentren Gewerbegebäude mit einer 
erlaubten Höhe von 18,5 Metern in 
unserer unmittelbaren Nachbarschaft 
entstehen sollen, ist eine Entwicklung, 
die damals keineswegs absehbar war 
und die nicht nur bei uns zu der Frage 
führt, inwieweit die Stadt auch die Le-
bensqualität ihrer Bewohner im Blick 
behält.  
Zur Verdeutlichung, wie nahe das 
Gebäude an unserer Wohnbebauung 
heranrücken wird, finden Sie anbei ein 
Foto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 
Die betroffene Wohnung liegt vom 
Plangebiet ca. 200 m entfernt. Zwi-
schen dem betroffenen Grundstück und 
dem Plangebiet ist nach wie vor die 
Entwicklung von weiterer Wohnnutzung 
vorgesehen. 

Eine Verschiebung der Abstände zwi-
schen gewerblichen und wohnbauli-
chen Nutzungen hat sich im fortlaufen-
den Planungsprozess ergeben. Gleich-
wohl werden insbesondere die immissi-
onsschutzrechtlichen Vorgaben gegen-
über der vorhandenen und geplanten 
Wohnbebauung eingehalten. Die Aus-
wirkungen der Planung auf die Natur 
werden im Rahmen des Fachbeitrags 
Naturschutz ermittelt und bewertet. Wo 
Maßnahmen – auch hinsichtlich der 
Fauna – erforderlich werden, werden 
diese in der Offenlagefassung des Be-
bauungsplanes (inkl. Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB) 
getroffen. 

Festgesetzt werden Gebäudehöhen 
von 13,50 m. Die zulässigen Über-
schreitungen von bis zu 5,0 m sind auf 
erforderliche technische Anlagen für 
den Betrieb begrenzt, bei gleichzeiti-
gem Rücksprung um mindestens 2,0 m, 
an drei Fassaden sogar um 5,0 m von 
der Gebäudefassade. Das Gebäude 
entspricht in seiner Kubatur dem bereits 
an der Voltastraße / Graspfad entstan-
denen Rechenzentrum. 
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Das Gebäude wird, wenn dies so sei-
tens der Stadt genehmigt wird, nicht 
nur tagsüber aufgrund seiner Dimen-
sionen, sondern auch am Abend und 
in der Nacht eine erhebliche Beein-
trächtigung unserer Wohn- und Le-
bensqualität darstellen. Wie am be-
reits bestehenden Gebäude an der 
Voltastraße erkennbar ist, ist dieses 
auch bei Dunkelheit taghell und grell 
erleuchtet - ein entspannter Feier-
abend auf dem Balkon wird daher 
künftig nicht mehr möglich sein. 
Wir bitten daher mit großer Dringlich-
keit darum, das Ausmaß des sich an 
die Wohnbebauung anschließenden 
Rechenzentrums noch einmal zu 
überdenken und eine Lösung für ein 
raum- und städteplanerisch verträgli-
ches Konzept zu finden. Sollte das 
Gebäude exakt so wie jetzt geplant 
umgesetzt werden, erwarten wir auf-
grund des dadurch unvermeidbaren 
Verlusts an Lebensqualität sowie des 
damit unmittelbar verbundenen Wert-
verlustes unserer Wohnung eine mo-
netäre Kompensation. Denn wäre vor 
sechs Jahren absehbar gewesen, 
dass hinter unserem Gebäude eben 
nicht nur die seit langem seitens der 
Stadt geplante Wohnsiedlung entste-
hen wird, hätten wir uns sicher nicht 
für diese Lage entschieden. 

 
 
 

 

Der Anregung wird entsprochen.  

Begründung / Erläuterung: 
Gemäß Festsetzung dürfen ausschließ-
lich die betrieblich notwendigen, befes-
tigten Grundstücksfreiflächen beleuch-
tet werden. Dabei sind keine nach au-
ßen in die Landschaft strahlenden 
Lichtstände zu verwenden. Letzteres 
betrifft auch die vorhandene Wohnbe-
bauung. Darüber hinaus wird es bei 
Umsetzung der geplanten Wohnbebau-
ung im Bereich des Bebauungsplanes 
N 100 zu einer zusätzlichen Abschir-
mung kommen. 

E 3 Einwender/-in 3 
 

 Scheiben vom 21.03.2020 
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 Folgende Anregungen und Bedenken 
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes: 

 

 1. Ich möchte hier mit Einspruch betref-
fend des oben benannten Bebau-
ungsplanes aufgrund von folgenden 
Punkten erheben: 

Es war als Anwohner nicht klar, dass 
eShelter 5 Rechenzentren baut. In der 
Vergangenheit war immer davon die 
Rede, dass eShelter seinen Hauptsitz 
mit 5-7 Gebäuden / Campus in Hat-
tersheim aufbaut. Hier war meiner Er-
achtens nie die Rede von „es werden 
5 Rechenzentren gebaut“. In diesem 
Bebauungsplan spricht man erstmal 
von „Server-Park“. 

1. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 
Siehe Beantwortung der Stellungnahme 
Einwender/-in 1. 

 2. Es ist inakzeptabel, dass der Bebau-
ungsplan (S.10) vom Rahmenplan 
abweicht, um die Erweiterung des 
Server Parks zu ermöglichen. Somit 
geht das Gewerbegebiet noch mehr 
ins Wohngebiet über! 

2. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 
s.o. 

 3. Objekthöhe: im Bebauungsplan (S.15) 
wird von einer Geschoßhöhe von 2,0 
gesprochen. Somit muss ein Geschoß 
unterirdisch geplant werden. Dennoch 
ist die Rede von einer Höhe von 13,5 
Metern, welche maximal um 5 Meter 
überschritten werden dürfen. Somit 
fügt sich das Gebäude nicht mehr in 
das Landschaftsbild, von dem ja im 
Plan die Rede ist, ein, da somit eine 
Gesamthöhe von 18,5 Meter erreicht 
werden kann. Trotz der etwas tieferen 
Baulage (Graspfad) werden die neuen 
Gebäude höher als die Wohnungen, 
welche am Hugo-Hoffmann-Ring ste-
hen, sein. 

3. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 
Die Zahl 2,0 bezieht sich auf die zuläs-
sige Geschossfläche, nicht Höhe. Da-
mit verbunden ist auch die Anlage ei-
nes eingegrabenen Geschosses, bzw. 
der Anlage eines Staffelgeschosses. 
Da dieses aber innerhalb der 13,5 m 
liegen muss, sind die zulässigen Über-
schreitungen von bis zu 5,0 m auf er-
forderliche technische Anlagen für den 
Betrieb begrenzt, bei gleichzeitigem 
Rücksprung um mindestens 2,0 m an 
drei Fassaden sogar um 5,0 m von der 
Gebäudefassade. Das Gebäude ent-
spricht in seiner Kubatur dem bereits an 
der Voltastraße / Graspfad entstande-
nen Rechenzentrum. 

 4. Bauweise: Im Zusammenhang mit 
den zuvor benannten Punkten ist ein 
weiterer Punkt die Länge des Gebäu-
des. Für mich ist es inakzeptabel, 
dass ich auf ein 50 Meter langes und 
fast 20 Meter hohe Gebäude blicken 
muss. 

4. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 
Die Höhe des Gebäudes wird gem. 
Festsetzung im Bebauungsplan auf 
13,50 m beschränkt. Darüber hinaus 
finden auch Grundstückeingrünungen 
statt.  Die zugehörigen Festsetzungen 
werden zur Offenlage des Bebauungs-
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planes ergänzt.  

 5. Private Grünflächen: (S. 16). Es ist 
schön, dass private Grünflächen in 
Richtung Wasserwerkswald geplant 
werden, um einen nötigen Abstand zu 
schaffen, aber wo sind die Grünflä-
chen, welchen den nötigen Abstand 
zum angrenzenden Wohngebiet 
schaffen? 

5. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 
Das Wohngebiet befindet sich weiter im 
Osten des PIangebietes und ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfah-
rens. Gleichwohl sind nach der aktuel-
len Konzeption auch außerhalb des 
Geltungsbereiches bei der weiteren 
wohnbaulichen Entwicklung entspre-
chende Begrünungsmaßnahmen vor-
gesehen. 

 6. Seite 13/ 14 – Abstands- sowie Über-
gangszone im Süden: wo bleiben sol-
che Zonen im Osten Richtung Wohn-
gebiet? Ich denke, hier sind diese 
noch viel notweniger, um Abstand 
zum Wohngebiet zu bekommen. Aber 
anscheinend ist hier nicht geplant, 
oder täusche ich mich?! Hier ist daher 
die klare Forderung nach einem 
Grünstreifen östlich des Rechenzent-
rumsgebäudes als Schutz und Ab-
grenzung zum Wohngebiet. Hier gab 
es ja schon einmal Planungen in der 
Vergangenheit (S. 8 Abbildung 4)!!! 

6. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 
Bisher bildet eine 180 m breite Brach-
fläche / ehemals landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche einen großen Abstand 
zum geplanten Rechenzentrum. Für 
diese Fläche/Abstandsfläche steht eine 
neue Wohnbebauung in Rede. 

 7. Kühlung der Servergebäude: Mir fehlt 
ein Lärmgutachten. Wir möchten ger-
ne ein solches vorgelegt bekommen. 
Das Wohngebiet konnte in der Ver-
gangenheit nicht begonnen werden, 
da die Firma Precision keine Lärm-
dämmung im Zusammenhang mit ih-
rem Kühlsystem/ Lüftungssystem ein-
bauen wollte. Nun sollen wir als An-
wohner 5 Rechenzentren mit Kühlsys-
temen auf dem Dach akzeptieren? Ich 
gehe davon aus, dass die Geräusch-
belästigung der Kühlaggregate deut-
lich höher sein wird als das Lüftungs-
system von Precision! Zumal wir in 
den letzten Jahren über mehrere Wo-
chen hinweg über 30 Grad hatten und 
somit die Kühlsysteme der Rechen-
zentren voll gefordert werden. 

7. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 
Das Lärmgutachten wird zur Offenlage 
des Bebauungsplanes ergänzt. 

 8. 5.11/ Absatz 2: es ist interessant, 
dass die Anpflanzung von „Bäu-
men……“ eine elementare Bedeutung 
der Stadtbildgestaltung zukommt. Mir 

8. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 
Eine Ergänzung der Festsetzungen er-
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fehlen hier konkrete und klare Pläne 
wie dies aussehen soll. Es ist schön, 
dass innerstädtische Klima verbes-
sern zu wollen, aber hier sehe ich kei-
ne klaren und brauchbaren Planun-
gen. Wo sind hier die Räume und 
Grünanlagen, welche kühlere und 
saubere Lust in die Stadt/ Stadtteile 
bringen sollen?! Ich sehe hier kontra-
produktive Entwicklungen, welche ge-
nau dem entgegenstehen. Nämlich 
den Bau eines Rechenzentrums im 
Rahmen des Bebauungsplans N111. 

folgt zur Offenlage 

 9. Ich sehe leider auch keine ernstzu-
nehmende Argumentation betreffend 
der Umwelt. Die sich in den letzten 
Jahren wieder u.a. angesiedelten sel-
tenen Tiere sowie Pflanzenwelt haben 
anscheinend in der heutigen Welt kei-
ne Relevanz und Bedeutung mehr. 
Wo sind hier die Ausgleichsmaßnah-
men,…? Wie sehen diese genau aus? 

9. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 
Eine Ergänzung der Festsetzungen er-
folgt zur Offenlage. Ferner wird zur Of-
fenlage eine Fachbeitrag Natur erstellt, 
welcher sich mit den angesprochenen 
Punkten beschäftigt. 

 10. Angrenzung Wohngebiet: uns wurde 
als Anwohner in den letzten Jahre 
immer wieder erzählt, dass die Häu-
ser am Stadtrand (Städtebauliches 
Konzept) eher abfallen sollen. Nun 
geht hier das Wohngebiet ins Gewer-
begebiet/ Industriegebiet über. Hier 
werden starke Befürchtungen gese-
hen, dass die Wertsteigerungen unse-
rer Immobilien aufgrund der unmittel-
baren Nähe eines Rechenzentrums 
nicht so ausfallen wird wie der Ge-
samtmarkt in dieser Region. Die Be-
denken gehen sogar soweit, dass die 
Immobilien der Anwohner sogar an 
Wert verlieren werden. 

Somit ist aufgrund der zuvor benann-
ten Gründen für uns eine Erweiterung 
des Server-Parks in Richtung Osten 
inakzeptabel. 

10. Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Begründung / Erläuterung: 
Siehe Beantwortung der  Stellungnah-
me Einwender/-in 1. 

   

IV. Änderungen im Bebauungsplan  

 Aufgrund der vorgebrachten Anregungen und Bedenken wurden folgende Änderun-
gen vorgenommen: 

  

1 Zeichnerischer Teil:  
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Ergänzende nachrichtliche Darstellung einer unterirdischen Versorgungsleitung: 
Auf die Anregung der NRM Netzdienste wird eine im Plangebiet vorhandene, unterir-
dische Versorgungsleitung (Gashochdruck-Leitung der MAINOVA) nachrichtlich in 
die Plankarte aufgenommen. 

 

2 Textliche Festsetzungen, örtliche Bauvorschriften: 

Ergänzung Textfestsetzung zur Grundstücksentwässerung, bzw. hier zur Versicke-
rung: 
Auf die Anregung der Hessenwasser GmbH & Co. KG und des Regierungspräsidi-
ums Darmstadt wird eine Fläche zur Versickerung des auf dem Baugrundstück anfal-
lenden Niederschlagswassers festgesetzt. 

Ergänzung Textfestsetzung zur Beleuchtung des Baugrundstückes: 
Auf die Anregung von Einwender E 2 sowie dem Kreisausschuss des Main-Taunus-
Kreises, Amt für Bauen und Umwelt wird eine Textfestsetzung zur Beschränkung der 
Beleuchtung auf die betrieblichen Flächen getroffen. 

Ergänzung Hinweis zu Bodendenkmalen: 
Auf Anregung des Kreisausschusses des Main-Taunus-Kreises, Amt für Bauen und 
Umwelt wurde der Hinweis zu Bodendenkmalen angepasst.  

Ergänzung Hinweis zur Entsorgung von Bauabfällen: 
Auf Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt wurde der Hinweis zur Entsor-
gung von Bauabfällen aufgenommen.  

Ergänzung Hinweis zu Kampfmitteln: 
Auf Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt wurde der Hinweis zu Kampfmit-
teln angepasst. 

Ergänzung Hinweis Fledermausquartiere: 
Auf Anregung des Kreisausschusses des Main-Taunus-Kreises, Amt für Bauen und 
Umwelt wurde der Hinweis zu Ersatzquartieren für Fledermäuse aufgenommen. 

Ergänzung Hinweis zum Waldabstand: 
Auf Anregung von HessenForst wurde ein Hinweis zum Waldabstand in den Bebau-
ungsplan aufgenommen.  

 

3 Begründung 

Ergänzung Ziffer 3.4 der Begründung und 1.2.8 des Umweltberichtes – Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege: 
Auf Anregung des Kreisausschusses des Main-Taunus-Kreises, Amt für Bauen und 
Umwelt wurden die Informationen zum Denkmalschutz teilweise aufgenommen. 

Ergänzung Umweltbericht – Belange des Naturschutzes: 
Auf Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt wurden Informationen zum lan-
despflegerischen Fachbeitrag aufgenommen. 

Ergänzung Umweltbericht – Belange der Abwasserbeseitigung: 
Auf Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt wurden die Informationen zur 
Abwasserbeseitigung aufgenommen. 

Ergänzung Umweltbericht – Belange des Schallschutzes: 
Auf Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt wurden die Informationen zur 
Geräuschentwicklung aufgenommen. 

 

  

 


